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Neues helvetisches Tagblatt.
l Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Ufteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band I. X. xvi. Bern, 2. Aug. 1799. (14. Thermid. vil.)

Vollziehnngs - Direktorium.
Beschluß vom 3?. July 1799.

Das Vollzichungsbirektorinm der helvetischen
Republik, in Erwägung, daß das ehemalige Ur-
selinerkloster i» Luzern zu einer Erziehungsansialt für
die weibliche Jugend in dieser Gemeinde dienen sollte;

In Erwägung, daß der Beschluß der gesezge-
venden Versammlung vom 11. Dezember i/yz die
vollziehende Gewalt zur Wiederbelebung der durch
die Zerstreuung der Urselinerinnen aufgelöseten Töch-
terschule in Luzern beauftragt;

Nach angehörtem Berichte seines Ministers der
Künste und Wissenschaften

beschließt:

v Jede von den sechs Lehrerinnen bei der Töch-
terschule in Luzern genießt einen Gehalt von 700.

2. Alle drei Monate bezieht sie den Quart dieser
rrnmme aus der Eassa des Verwalters der Urseli-
nerklosterguter.

3-,Die Verwaltungskammer soll dafür sorgen,
da^! die Entrichtung dieser Gehalte keinen Aufschub
lei.e, und daß die Klostergüter zuerst und vor allem
aus hiezn verwendet werden.

.4- Zween Drittel dieses Gehalts sollen den Leh-
rerumen a..cy nach der Entlassung vom Schulun-

nnmcrsort zufließen, in wie fern sie an der
-lrbeiten durch Altersschwache oder

nuu t>^>. werden, und übrigens aber
von deu. ^râuigsrathe ein gutes Zeugniß erhalten.
^ ^ Eu.ichterung des öffentlichen Schatzes
lî"dî-b"k^?^" ^brerinnen, so viel'iminer mög-
v Ä ^^.'^cl nerinncn nach der Auswahl des
Luzernerschen Erziehungsraths ersezt werden.

wird fernerhin auf diese

à», «»5 ' besondere Aufmerksamkeit

bàht s"? ^ ^ T>eroefleruug des Unterrichts

7- Zur Vollziehung des gegenwärtigen Beschluss

ses ist der Minister der Künste und Wissenschaften
beauftragt.

Also beschlossen in Bern den 30. Juli 1799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Unterzeichnet: L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Unterzeichnet: Mousson.

Beschluß vom zi. Juli.
Das Vollzichnngs-Direktorium der helvetischen

einen und untheilbaren Republik, nach Ablesung der
Sentenz, kraft welcher der Bürger Augustin Keller
des Eommando bei der 1. helvetischen Legion ver-
lürstig erklärt wird:

beschließt:
i. Bürger Debons, Commandant der Infanterie

bei der ersten helvetischen Legion, ist zum Chef dieser
Legion ernannt.

1. Zur Vollziehung des gegenwärtigen Beschluss
ses ist der Kriegsminister beauftragt.

Folgen die Unterschriften.

Gesezgebuug.
Grosser Rath, 27. Jul.

(Fortsetzung.)

Zlinmermann ist gleicher Meinung, und wnn-
dert sich, daß der Präsident die Tagesordnung auf
diese Art unterbrechen ließ, denn Euters Gutachten
hat gar keine Dringlichkeit, weil für das Vergehen
in Aarberg schon gesorgt ist, dahingegen das Gut-
achten von der größten Driyglichkeit ist.

Su ter zieht nochmals seinen Antrag zurük,
und erklärt, daß er Sccretans Gutachten keines-
wegs mit List, sondern an der Stirne anzugreifen
gedenke, weil dasselbe sehr leicht von vorne und
ohne Knnstwege angegriffen werden kann.

Nach langer Unordnung, Bedekung des Präst-
denken, Rechtfertigung desselben und vielem Lern,



wird die Berathung des vorgelesenen Gutachtens
vorgenommen.

Custor sagt: BB. Repräsentanten! Ich rathe,
den eben vorgelesnen Commissionsvorschlag über
die Zeit und Art des Austritts und der Wiederer-
Neuerung des vierte» Theils vom Senat zu verta-
gen, bis zu Wiedervereinigung mit uns, in Be-
treff eines Theils davon, nämlich deren jezt noch
occupirten Kantone; für diese Meinung finde ich
drei Ursachen:

Erstens weil die frühere Ausübung des Com-
misslonsvorschlags unserm Staat doppelte Kosten
verursachte.

Zweitens weil der Vorschlag selbst unsicher ist,
maßen er aus unsichern Rechnungsregeln hergeleitet
worden.

Und drittens weil beim Vorschlag selbst eine sehr
ungleiche Anwendung der vorgelegten Rechnungs-
regeln sich zeigt.

w. Durch den Commissionsvorschlag wird uns
angerathen, im nächstkünftigen Aequinoctium bei
denen minder bevölkerten Kantonen eine Herunterse-
tzung von deren Mitglidern vorzunehmen; und unter
andern auch in denen beiden jezt feindlich occupir-
ten Kantonen Schafhausen und Bellenz 6 Sena--
toren, als aus jedem drei, herunterzusetzen; diesel-
ben absr sogleich durch die am stärksten bevölkerten
Kantone zu ersetze», jedoch so, daß die Deputirte
deren bemeldten vom Feind besezten Kantone fort-
fahren sollen, ihre Emschädnisse zu beziehen, bis
daß sie durch die Wiedereinnähme unseres Gebiets,
oder durch den Frieden im Stand seyn werden,
heimzukehren.

Dadurch würde ereignet, daß diese herunterse-
tzende, und die für selbe neu zu erwählende Repre-
sentanten beidertheils also zwei für einen müßten
besoldet werden, mittelst welchen nur in lAeit eines
halbe» Jahrs 450 neue Duplonen oder 7200 Schwei-
zerfranken -wegen oberwehnten zween kleinen Kan-
tonen neue Unkosten auf den Staat fielen, ohnge-
achtet jedaunoch kein Glied ihretwegen mehr im Se-
nat seyn würde, als jezt wirklich vorhanden sind.

Mithin wäre es meinem Bedenken nach weit
zuträglicher, wegen denen jezt feindlich occupierten
Kantonen bis zu ihrer Vereinigung gar keinerlei)
Veränderungen vorzunehmen, in dem Betracht, daß
ihretwegen genug Repräsentanten vorhanden sind, wei-
che nicht nur ausschließlich für jene Kantonen, so

sie gewählt haben, sondern fürs Volk von ganz
Helvetien an ihrer Stelle sich befinden.

u. Die Commission meldet beinebens die Berech-
nung wegen austreten, und wegen ersetzen sollen-
den Gliedern, seye nach der angehängten Bevölke-
rungstabelle gemacht worden, in welcher Tabelle
anfangs die Anzahl der Wahlmänner von jedem

-

Kanton, sodann die Summa der zur Miliz Einge-
schriebeneu, und nachher die derjenigen, so den
Bürgereid geleistet haben. Schon beim ersten An-
blik muß es uns einleuchten, daß die Zahl der Wahl-
manner für das Volk eine sehr unsichere Regel seye,
weil allgemein bekannt ist, daß von stärkeren und
von schwächeren Urversammlungen, welche zusam-
mengerechnet, die gleiche Anzahl von Bürgern ent-
hielten, dannoch eine ungleiche Anzahl der Wahl-
männer geliefert worden.

Z. B. Eine Urversammlung von zio Bürgern
hat drey Wahlmänner gestellt, herentgegen zwo Ur-
Versammlungen, deren jede 160 Bürger folglich zu-
sammen eben die nämliche Anzahl ausgemacht, ha-
ben 4 Männer gestellt, welches dann bei öfters wie-
derholten Fällen einen beträchtlichen Unterschied ver-
Ursachen müßte, wie wir dieses zwischen denen zwei»
Kantonen Luzern und Lugano zu beobachten haben;
da nämlich Lugano zehn Wahlmänner mehr als Lu-

zern gestellt hat, »«erachtet der Kant. Luzern bei

der Beeidigung um 26Z6 Bürger stärker ware als
Lugano; wann man schon eine vollkommene Hälfte
nach ihrer Vermuthung für die abwesende bei Lu-

gano hinzugerechnet hat.
Eine fast eben so handgreifliche Unsicherheit für

daherige Volksberechnung -zeigt sich bei der mitge-
theilten Militäreinschreibung, weil man einerseits
zu beobachten hat, daß bei den meisten Kantonen,
bei einem kleinen auf- und ab- ooer ohngefehr zwei

Drittheil der eidsfähigen Mannschaft aus die Mill-
tärlisten gekommen; herentgegen ganz besonders bei

denen Kantonen Thurgäu und Sentis nicht gar
viel über die Hälfte von den eidsfähigen Bürgern
zum Militär beschrieben worden, maßen im Thur-
gäu 20019 Bürger den Eid geleistet, und nur 1060»

unter das Militär verzeichnet sind. Also auch im

Sentis sind ZZ,2F2 Burger zur Eidsleistung, hin-

gegen nur 17,400 zur Militäreinschreibung gekom-

men. ^L. Nach so eingesehener Unsicherheit der bewen

voranstellenden Listen der Wahlmänner, und der

Milikairbeschreibung, wird man endlich nicht zwei-

feln sollen, daß die dritte Liste, nemlich das Ver-

zeichniß der eibgeleisteten Bürger, für die Volksbe-
rechnung die am meisten glaubwürdige Regel seyn

könne.
Zu welcher Meinung auch ich meine MitstlM-

mung ohne Bedenken ertheile, weil in jedem Kan-
ton gleich, alle rechtschaffenen Bürger (die Abwe-

senden und Kranken ausgenommen) zur Eidleistung
haben kommen, und da wo die Ordnung gut war,
auch richtig verzeichnet worden sind.

Aber ohngeachtet diese Listen der eidgeleisttten

Bürger für die Volksberechnung zum wenigsten sey-

len könnten, so muß man doch wahmchmeu, oas
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von dor Commission hin und wieder eine ungleiche
Anwendung davon gemacht worden.

Weil sie beim Kanton Lugano, wo ygZ2 Bür-
ger den Eid geleistet, gerade soviel, das ist: 9332
für die vermuthlich abwesende Hälfte, hinzugcrech-
net hat.

Hingegen beim Kanton Bellinzona, wo Z98Z
Bürger den Eid geleistet, sie für die vermuthlich
abwesenden nichts angeschrieben, ohngeachtet man
weiß, daß in beyden Kantonen die Eidlcistung eben

zur nemlichen Zeit, benanntlich sin 26 August, vor
sich gegangen.

Wobei noch landeskundige Leute bemerken wol-
len, daß die Bürger von Bellinzona überhaupt,
mehr Ursache haben, Sommerszeit ihr Brod außer
Lands zu suchen, als jene von Lugano.

Wsnebst die ungleiche Anwendung von lezt be-
sagter Eidleistungstabelle, bei Berechnung der bei-
den Kantone, Bern und Zürich, im Commissions-
Vorschlag ziemlich auffallen muß.

Massen die Kommission dem Kanton Zürich
zehn Senatoren zuschreibt, hingegen dem Kanton
Bern nur achte ertheilt, folglich zwischen beiden
um einen Fünftheil oder um ein Viertheil Unter-
schied macht;

Da doch, nach Maßgabe der Eidleistungstabelle, Z

nur ungefehr um ein NeunzehentheU Unterschied
zwischen ihnen seyn sollte, maßen in Zürich 45717
Burger, zu Bern aber 43373 den Bnrgereid gelei-
oft; mithin die von Zürich nur um 2344 Bürger
bei der Eidleistung jene von Bern überttoffen haben,
so ungefähr den neunzehnden Theil zwischen beyden
Summen Unterschied ausmacht.

Aus obigen Betrachtungen stimme also zur Ver-
tagung, in Betref der feindlich orcupirten Cantons,
vis dieselben mit uns wieder vereinigt seyn werden.

Wobei ich noch beifügen soll, daß wenn die
Commission darauf andringt (was ich selbst für
billig halte) daß der 36ste Artikel der Konstitution
befolgt werden solle; so dürften die Ausdrücke
des nemlichen Artikels (da wo er sagt: das
Erstemal deputiert jeder Kanton gleichviel Mit-glieder und beschließt für folgende Jahre die

bestimmen, so er (jeder Kanton)l.iner Bevölkerung nach zu liefern hat) ganz
dahin verstanden werden, der Aus-

seine Wirksamkeit so

^/^bchatten, b-s f,n- folgende Jahre jedwe-
Li,? ^ wieder zur Sache kommen, und

kann, weil der Ausdruck: jeder
vÂî-" Z" littern hat, denselben nicht bloß in den

wr>, folglich dazu rommen, und dazu thun möge,

welches aber nur nach Wiedervereinigung aller
Kantone, und vorher glatt nicht möglich ist.

Und endlich alles kürzer zusammengefaßt, wozu
könnte der gemeldte Kommissionsvorschlag dienen,
wenn nach des Senats zu erwartenden Vorschlag,
nach unsrer vermuthlichen Annahme und mit des
Souveramcn Volks Genehmigung, anstatt der iz
Kantone, ganz andere Eintheilungen für Helvetieu
bestimmt würden.

Noch einmal Vertagung in Betreff der occupir--
ten Cantons bis zur Wiedervereinigung derselben.

Anderwerlh : Es bietet sich heute unserer
Berathung ein Gegenstand dar, bei dem wir Anlaß
haben, unserer Nation zu beweisen, wie uneigen--
nützig wir für uns selbst und für die einzelne Can-
tone, die uns hieher sandten, denken, und wie
sehr wir blos das Wohl des Allgemeinen vor Au-
geu haben; besonders, wenn wir bei unsrer Dis-
cussien jene Kàlte und anspruchlose Bescheidenheit
beobachten, welche die Würde eines Gesezgebers
fodert. Ich sondere die 2 Gegenstände' des Gut-
achtens von einander, und werde Ihnen, BB.
Repr., meine Gedanken zuerst über die Art des
Austrittes und dann erst über die Art der Erneue-
rung mittheilen.

Ich untersuche den Vorschlag der Commission
aus einem dreifachen Gesichtspunkt. 1. Nach den
Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit. 2. Nach
dem gemeinschaftlichen Endzweck. 3. Nach derBil-
ligkeit. Er widerspricht den Grundsätzen der Frei-
heit und Gleichheit in Rüksicht der Repräsentanten
und in Rüksicht der Cantonen.

Sobald wir uns einmal in einen Rath gebildet
det habe», hat jedes Mitglied von uns aufgehört,
Deputirter eines einzelnen Cantons zu seyn, und
hat die wichtige Pflichten eines Repräsentanten von
ganz Helvetica übernommen: den einen aus uns
nach dem Vorschlag der Commission dieser Wich-
ten befreien, weil er aus dem Canton A ist, und
dem andern dieselbe ftrners aufbürden, weil er
aus dem Canton B ist, heißt bei mir die Grund-
sätze der Gleichheit in Rüksicht beider und die
Grundsatze der Freiheit in Rüksicht des leztern ver-
letzen. Dem einen Canton 3 Repräsentanten, dem
zweiten nur einen, und dem dritten gar keinen aus-
treten machen, ist mit der Gleichheit und Frei-
heit eben so sehr im Widerspruch. Die Consiitu-
rion hat jedem Canton gestattet, laut dem 36. §.
4 Deputirte in den Senat zu senden, und laut
dem 41. §. festgesezt, daß die Erneuerung und als»
auch der Austritt, weil sich jene ohne diesen nicht
denken laßt, zum 4ten Theil geschehen soll. Ist
es also nicht gegen die Gleichheit, wenn wir die
gcstzlich gewählten Mitglieder nicht nach einer all-
gemeinen Vorschrift, sondern nach Pariicularver-
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háltnissen austretcn lasser? Nehmen mir nicht je-
nen Cantonen, von denen nach dem Vorschlag der
Commission gar keine Mitglieder austreten, da-
durch das Recht, den 4tt>, Theil ihrer Repräsen-
tation zu erneuern, und verletzen dadurch auch
ihre Freiheit? Konnte endlich die Gleichheit gros-
fer verlezt seyn, als dadurch, daß die Commission
?6 Mitglieder cantonsweis und 2 durch das allge-
meine Loos auszuschließen uns vorschlagt? Die
Constitution fodert den Austritt des 4len Theils des

Senats; aber dieser muß auf eine solche Art ge-
schehcn, daß es jeden aus uns treffen kann, und

deswegen schlage ich vor, daß das Loos can-
tonsweis geschehe, so zwar, daß aus
jedem Canton 1 Mitglied austrete.

Eben so wenig finde ich den Commissionsvor-
schlag dem Endzweck des Ganzen angemes-
sen. Beim Ueberblick unsrer zurückgelegten Arbei-
ten nehmen wir mit Bedauern wahr, daß gegen
all unser Bemühen und gegen unsre Wünsche noch

große Lücken in den wichtigsten Theilen der Geftz-
gebung fich zeigen. Nach der Constitution müssen

für solche wichtige Fälle die alten Gesetze zur Richt-
schnür dienen; und diese bestanden in manchen Ge-
genden blos aus Gewohnheiten, die sich vom Va-
ter auf den Sohn fortpflanzten. Wie klug war es

also, daß die Constitution eine größere Anzahl Re-
Präsentanten für das erstemal fodcrte, als es jedem
Canton nach der Bevölkerung getroffen hätte, damit
diese über solche verschiedene Gebräuche, die manch-

mal in einem Canton nicht auf die nämliche Art
beobachtet werden mußten, der Versammlung die nö<

thige Anweisung ertheilen können. Wie unzwekmä-

ßig wäre es also eine Art des Austrittes anzuneh-

men nach welcher aus mehreren Cantonen nur noch

i Mitglied im Senat bleiben würde Wie gefahr-
lich dürfte nicht diese vorgeschlagene Art der Ruhe
des Ganzen werden? Bedenken Sie, VB.Repr.,
daß unsere Revublik aus gar verschiedenen Theilen
bestund ; daß in vielen Gegenden der Landmann an

allen Berathungen unmittelbaren Antheil nahm. Es
bedürfte eben nicht wenig Mühe, ihn zu bewegen,

auf dieses wichtige Recht Verzicht zu leisten; er

entschloß sich am Ende um so ehender dazu, da

man ihm begreiflich machte, daß aus jedem Canton
12 Repräsentanten gewahlet werden können, die sich

mit Abfassung der Grenzen zu beschäftigen hatten.
Wenn wir nun dem einen Canton von dielen 12

dieses Jahr 3,und künftiges Jahr noch 5 heimschicken,

während ein anderer Cant?» nicht nur die 12 d^epra-
sentanten beibehält, sondern ihre Anzahl à die

Hälfte vermehrt, so frage ich Sie, BB. Repr
was das Urtheil des Landmanns über diese Art
Austrittes seyn wird? Halten wir uns aber pünkt-
lich an die Constitution, und beschließen wir den

Austritt zum aten Theil für jeden Canton, so wird
die Repräsentation nach und nach ganz mit der

Bevölkerung in's Verhältniß kommen, und der Aus-
tritt wird deiin Volk, das sich nach und nach mit
der neuen Ordnung der Dinge besser bekannt ma-
chen wird keinen widrigen Eindruck hervorbringen.
Wäre endlich die Frage nach der Meinung der Com-
mission durch die Constitution nicht entschieden und

zweifelhaft, so mußte uns dann B i ii igke i t zur
Regel dienen und wir bei der Entscheidung auf
die bisher weniger begünstigte Cantonen vor ande-

ren Rüksicht nehmen, und ihnen daher die Reprä-
sentation, deren Ernennung dem Volk ein Vorzug
zu seyn scheint, nicht auf einmal sondern nach

und nach vermindern wodurch freilich die voll-
ständige Repräsentation der größeren Cantone auch

aufgeschoben, und nur nach und nach ergänzt wer-

den könnte; ein Aufschub, über den sich die

größeren Cantons um so weniger zu beklagen haben

dürften, da die meisten militärischen und politischen
Stellen aller Act ohnehin durch ihre Subjekte be-

sezt sind. ^-Was den 2ien Gegenstand des Commissional-
gutachtens bctrift, nämlich die Erneuerung des

ausgetretenen 4len Theils, so hat sich die Consii-

tution darüber im zü Art. schon deutlicher erklärt,
und bestimmt, daß diese Erneuerung nach«der De-

völkerung geschehen soll; mithin muß der zu erucn-

nende 4te Theil proportionsmäßig von denjenigen

Kantonen gewählt werden, deren Repräsentation

zu klein ist. Aber nun entsteht die Frage, nach

welchen, Maßstab die Bevölkerung berechnet werde»

soll? Gewiß verdient unser College V. Jomini von

uns den Dank, daß er sich die Mühe gab, uns

darüber Tabellen zu entwerfen, für deren Basis cr

die Zahl der Wahlmänner annahm ; aber ich könnte

hier durchaus keine Tabelle anerkennen, wenn sit

nicht offiziel von der vollziehende» Gewalt aus auf-

genommen, und uns zugestellet wird, uebngens

muß ich bemerken, daß diese Tabelle ohne Vcr-

schulden des Verfassers unrichtig ist, weil seit den

Wahlversammlungen verschiedne Bezirke von dem

einen Kanton zu dem andern gezogen, und o.e

Wahlversammlungen selbst aus Mangel einer geh?-

rigen Organisation in ungleicher Anzahl zusammen

berufen wurden. (Die Forts, folgt.)

Grosser Rath, 1. Aug. Beschluß, der das?!<

rektorium auffodert, die Commissarici, (sur Vettau

von Nationalgütern) Ott und Reibelt, «>

von 24 Stunden i» ihren Verrichtungen einzuw"
len, dieselben zu strengster Rechenschaft zu ziehen

und den gesezgebendeu Räthe,» Beruht

S^enat, 1. Aug. Annahme dieses Beschluss-
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(Beschluß von Anderwer hs Meinung.)

Ich schließe daraus — keine Vertagung, aber
ich federe, daß in dieser R.iksicht die Erneuerung
nur approximativ und nicht vollzählig geschehe,
das heißt, daß jene Kantone, denen eine größere
Anzahl Representation gebührt, zwar mehrere Nc-
präsentanten wählen, aber noch nicht so viele, als
ihre Bevölkerung zu fodern scheint, bis wir be-
stimmte Tabellen haben; und um dieses approxi-
mative Verhältniß zu bestimmen, schließe ich, den
nten Theil des Gutachtens, nämlich die Art der
Erneuern g, an die Commission zurnkzuweisen, und
den Austritt dahin festzusetzen, daß von der Reprä-
scntation eines jeden Ka.ttons dieses Jahr ein Mit-
glied durch das Loos vom Senat austreten soll.

Nuce: Ich gestehe meine Unfähigkeit, und
hätte geglaubt, ein so wichtiger Rapport müßte
§§wuse behandelt werden; so kann ich nicht bera-
then. Aber dagegen wundere ich mich, daß man
alles Wichtige vertagen will, und wenn es auch
noch so bringend ist; diese Rechenkunst versiehe ich
nicht, also fodere ich Mveise Behandlung. Diese
Ordnungsmokicn wird verworfen.

Escher: Vor einigen Wochen erwies mir An-
verwerth die Freundscha t, mir im Allgemeinen sei-
nen jetzigen Vorschlag mitzutheilen, und ich fand
denselben zwekmäßig; allein heute, da Anderwerth
die Grunde entwickelt, von denen er ausgeht, ge-
stehe ich aufrichtig, oaß ich ganz anderer Meinung
geworden bin^; denn noch nicht bald wurde uns
c.n solches System von Sophismen aufgestellt,
wie dwie Widerlegung des Gutachtens enthält,
raich uns die Sach e e was entwickeln. Man sagt
uns, ww sind nicht Repräsentanten unserer Kan-
tone, sondern von ganz Helvctien, und also sind
wir Me unter einander gleich, und gleichen Rech-
tens, folglich können wir nicht ans ungleiche Art
von un,cn: Stellt« entfernt werden. Welch eine

^ches Tagblaru
e v i schen Republik a n e r s

ìeri, Mitgl. der gesctzgeb. Räthe.

ll. Bern, z. Aug. 1799. iü. Thermid. VII.

Anwendung des Grundsatzes der Gleichheit! So!-
len denn wir vorzugsweise die Gleichheit der Rechte
auf uns anwenden, und nur dafür besorgt seyn,
daß ja keiner aus uns zu frühe, im Verhältniß mit
seinen College», um seinen Plaz komme, und von
dieser, für viele so angenehmen Stelle abtreten
müsse? Sollen wir also nur für unsere Gleichheit
sorgen, lind dann unbekümmert seyn, auf die UN-
geheure Ungleichheit im Volk, deren zufolge sich

?.o,ooo Menschen in Schasshauftn anmaßen, so
viele Stellvertreter zu haben, als 130,000 Men-
scheu von Zürich? Wie darf man es wagen,
Euch solche Gleichheitsgrundsatze zu äussern, und
so offenbar nur für die vorhandenen Rcpräscntan-
ten, statt für das Volk zu sorgen! Aber noch
einen ähnlichen Grundsaz hat Anderwerth; er fin-
det es ungerecht, daß mau dein Kauton BeL.evz,
Basel oder Schasshausen zumuthcn wolle, alle seine
lieben Angelegenheiken nur einem Senator anzuvn-
trauen; dieß ist wahrlich traurig! Aber vergißt
denn Anderwerth so geschwind, daß die Senate-
toren vsn Vcllenz, Basel und Schasshauftn nicht
baslische, bellenzische, fthaffhausische, sondern hel-
vetische Senatoren sind, und daß die übrigen
Senatoren so gut als diese Pflicht haben, für jene
Kantone zu sorgen, und kaum je dieselben zu un-
te: drücken trachten werden? Solche föderalistische
Gründe wagt man im Namen der Gleichheit und
der Einheit aufzustellen! und ist es nicht auffallend,
daß gerade diejenigen Mitglieder, weiche sich einer
bessern Eintheilnng Helvcticns widerftzten, die un-
verhältnismäßige Stellvertretung ebenfalls so lange
als möglich beibehalten wollen: sollen wir denn
immer noch nur den Namen einer einen Republik
haben, und die föderalistischen Form-n beibehal-
ten? Bürger Repräsentanten, die Constitution
selbst gebiewt uns, daß wir nur das erste Jahr
von allen Kantonen gleich viel Stellvertreter wäh-
len, in Zukunft aber nach dem Verhältniß der
Bevölkerung hierbei zu Werke gehen sollen; hier ha-
ben wir also nicht zu mark en; anerkennt ^hr die-
ftn Grundsaz des Gutachtens nicht, so verlezt Jhr
die Rechte der Gleichheit der Bürger, die Em>id?

tz



s??-: der Einheit, und die bestimmte Vorschrift der
Constitution; dieß aber steht nicht in den .Rechten
unserer Gewalt, also anerkennt diesen Grundsatz
des Gutachtens. Was denn aber die Anwendung
des Grundsatzes der verhaltnißmäßigen Stellver-
tr'tung im Gutachten betrifft, so, gestehe ich, daß
ich dieselbe nicht gründlich finde. Zürich soll mit
i8o,ooo Menschen lo Senatoren liefern andere
hingegen nur i; nun ist kein Kanton vorhanden,
der nur igooo Menschen enthalte, sondern der
kleinste, Schaffhausen, enthält noch über 30,000,
folglich gehören denselben, im Verhältniß mit Zü-
rich, s Senatoren. Also weise man das Gutach-
ten an die Commission zur schleunigen Verbesserung
Zunft, und füge derse ben noch einige Mitglieder
bei, welche hinlängliche Lokalkenntnisse besitzen.

Verighe: Um die Vertagung dieses Antrags
zu bewirken, braucht man nur die Volkstabellcn
ctwas zu untersuchen. Nach diesem Vorschlag de--

käme der K. Wallis is Repräsentanten auf seine

Bevölkerung von 100,000 Menschen: der Leman
hingegen, würde 21 Repräsentanten erhalten, und
doch hat er nicht 210,000 Menschen, wie das Ver-
hättniß erfordern würde. Eben so müßte ja der
K. Zürich,, welchem 30 Represcntanten zugeordnet
s ud, Zoo,000 Seelen enthalten, welches auch bei

weitem nicht der Fall ist. Ueberhaupt aber ist un-
ser jetziges Geschäft eigentlich sehr unzwekmäßig, denn
da der Senat in Zseiner Eintheilungscommission schon
Eschers Eintheilungsentwurf der Republik in iz
Kanton« angenommen hat, so ist also die jetzige
Einthcilung kaum bleibend, und also unsre Arbeit
nberflüßig. Ueberdem, wenn die großen Kantone
einigen Nachtheil im Verzeichniß ihrer Stcllvcrtre-
>ung haben, so genießen sie dagegen anderer Vor-
theile; so, z. V. hat der Leman in den Hülfstrup-
pen 86, und in der Legion zo Offiziere, lund in
den Kanzleyen sind 22 Lemaner angestellt: ich sage
dieß nicht, um dem Leman Vorwürfe zu macheu,
sondern um zu zeigen, daß er sich nicht zu bekla-

gen habe, und stimme also für Rükweisuug an die
Commission.

Iomini ist überzeugt, daß, da uns d e Con-
siiturion den Grundsatz vorschreibt, daß wir die

Gesezgcbnng in das Verhältniß der Bevölkerung
vom zweiten Jahr ^an setzen sollen, daß wir über
diesen Grundsatz nicht mehr disputiren können, son-

dem daß wir ihn annehmen müßen. Hingegen
tollen wir die vorgeschlagne Anwendung dieser
Grundsätze in dem Gutachten in Berathung ziehen,
und da versichere ich, daß die Bevöüerungotabellen,
welche derselben zu Grunde liegen, aus den Ver-
zeichnißen der Militarorganisation, aus denen über
ocn Bürgereid, und aus denen über die Wahlver-
sammlungen ausgezogen sind, und mit den Vor-

^

schlagen, die Commission macht, in richtigem
Verh Itniß stehen; frenich trifft er sich Mwe len
daß da einem Kanton nicht ein und ein halber Se-
nator zugeordnet werden könnte, daß man hiervon
etwas abwich, und dann in den Mitgliedern des

gr. Raths das Verhältniß wieder herstellte. In
Nüksicht dis Wallis frug ich die Walliser Rexresen-
tanten, wie viel Wahlmanner sie hatten; keiner von
ihnen wollte diese'Zahl wissen, aber jezi, nachdem
ich ihre höchste Angabe annahm, behaupte» sie

doch sie seyen verkürzt worden, und sagen nun
aufs pünktlichste, daß man sich über ihre Bcvilke-
rung irrte; man vergleiche die beigelegten Tabellen
unter einander, und man wird sich des Gegentheils
überzeugen.

Da man zu beklagen scheint, daß der Leman

zu viele Beamte in der Republik habe, so ist zu

bemerken, daß dort alle Bürger schreiben und le-

sen können, welches im Wallis nicht der Fall ist,
und man muß doch fähige Leute wählen. Im
Militär hat dieser Kanton viele Offiziere, aber

auch viele Soldaten; und dagegen hat er weniger
Soldaten unter den Oestreichern, als andere Kan-
tone; ich summe zum Gutachten.

Fierz : Es bleibt mir wenig anzuführen übrig,
auf das hin, was Escher gesagt hat; Anderwerchs
Scheingründe sind schon hinlänglich wiederlegt, und

Iomini hat a ch Perighs Einwendungen beantwsr-
tet, und wa-m man auch die Untersuchung über

die Zahl der Beamten strmge anstellen will, so

werden gewiß nicht alle großen Kantone sekr be-

günstigt erscheinen — Auch der Minister in Paris
ist ja aus einem kleinen Kanton; ich stimme Eschecn

bei.
Graf: Ist es um Anwendung der CsnstilUü-

onsgrundsatze zu thun, so sucht man durch allerlei

Schleichwege auszuweichen; aber das Volk denkt

nicht i'o, es kennt seine Rechte und will vech- It-

nißmäßig representirt seyn; nehme man oen Grund-
ez an oder nicht, dieß gilt mir gleich viel; aber

ch schwöre es, wenn man diese Gleichheit in den

Rechten dem Volk nicht giebt, so werde ich nst-neu

Platz verlassen; und ich bin überzeugt, die großem
Kanrone, welche ihre Rechte so gut kennen, als o!-

kleinen, werden sich diese zu sichern wissen, und tyre

Rcpresentanten nach Hause berufen; ich stimme zum

Grundsatz, «her zu verbesserter Anwendung sei-

selben.
Carrard: Der Grundsatz selbst kann nicht

Zweifel gezogen werde«, da er selbst in der Com

stitution enthalten ist; allein, die Hauptfrage
soll dieses Verhältniß j zt schon eingeführt we-oew

oder nur allmählig? Wie ist es nun möglich, da sslss

die Gegner des Gutachtens die Unverhältniinnam^
keit der jetzigen Stellvertretung anerkennen, daß w



die Herstellung des ächten Verhältnißes so lange
verschieben wollen? Sollte das Volk hierüber
gleichgültig seyn, gerade in dem wichtigsten Zeit-
punkt der Gesetzgebung, da die ganze Republic or-
ganisirt werden soll, und da wir selbst das noch
wichtigere Werk der Verbesserung der Consti-
tution, unternommen haben, so unverhasinißmäßig
reprcsentirt zu bleiben? Uno ist nicht gerade jczt der
Zeitpunkt vorhanden, da die Rechte der Gleichheit
des Volks am sorgfältigsten beobachtet werden sol-
len? Anderwe th ist zu auffallend von Escher be-

siegt worden, als dust ich nur noch ein Wort hier-
über beifügen wollte. Aber die Constitution fuhrt
man noch an wider den Grundsatz selbst, und doch
bestimmt gerade diese, daß nur das erste Jahr die
ungleiche Stellvertretung statt habe und also im
zweiten das Verhältniß eingerührt werde. Ich so-
dre also Anerkennrng des Grundsatzes, daß von
diesem Jahr an der Senat veryaltnißmaßig gewählt
werde. Die Art der Anwendung dieses Grundsa-
tzes weise auch ich zur Verbesserung an die Com-
Mission zurük, und wünsche zugleich, daß dieselbe
eine etwas verändere Art des Austritts vorschlage,
denn es liegt mir zu viel daran, daß auch die Re-
prasentantcn aus den großen Kantonen etwas Hos-
nung beibehalten, von ihren Stellen abtreten zu
können, als daß ich die vorgeschlagene Austrittsme-
thode billigen könnte; man lasse also doch vor al-
lein aus/ aus jedem Kanton dieses Jahr schon ei-
nen Senator abtreten und mache "also aus diese
Basis hin einen neuen Vorschlag.

Die weitere Berathung wird vertaget.
Geynoz erhält für 8 Hag Urlaub.

Senat, 27. Juli.
Präsident: Fuchs.

Bay, im Namen einer Commission, legt über
den, die Orgcmnauon der Kriegsrathe betreffenden
Beschluß, folgendes Gutachten 'vor :

Ohne den schnellsten und pünktlichsten Gel orsam
der Untergcocnen gegen ihre Obern, läßt sich
keine regelmäßige Armee gedenken, und ebne Be-
obachtnng emer humanen Kriegszucht, wird eine
siegreiche Armee in Feindes Land als eine Horde
en.mcn^ter Barbaren, und in Freundes Land als

'îch iclbst durch Unthaten g-brardmark-
rer muber verabjchenet, am Ende das Opfer der
allgemeinen ^^rzw^iflnng und VolkswuLt) werden.^ o:c,e beiden Hauplzwecke, Subordination und
Kriegs/Ute, zu erzielen, w-rd ein strenaes Gesez und

!"frde? ^îe.-.uige Vollstreckung desselben

Ermanglung eines eigenen militärischen
Ettafgcjetzes, haben vor ewiger Zeit die gesczge-

s

benden Räthe für Heîveeien einstweilen b's friuss-- -
sche, als das vollständigste und humanste der epffli-
renden, in Subsidium angenommen.

Um dieses Gesez in Ausübung zu bringen, muß
nun auch die Form der militärischen Tribunaiien,
der Prozedur bei der Anklage und Vertheidigung,
ftrners der Urche le und der Vollziehung derselbe»
festgesezt werden.

Eins vo - beiden, entweder müßte man auch
diese Vorschrift einer fremden Nation abborge«,
ober sich selbst eine verfereigen; — der grosse Nach
wählte zur Ehre der alren helvetischen Kriegssitten
das leztere, wofür ich ihm, als des allzuvfrern,
manchen groß mich klein dünkenden, bloßen Nach-
affens müde, Dank weiß!

(Die Fortsetzung folgt.)

An denB. Senator Lsithi vonSolothurn. (Siehe
neues helver.sches Tagblatt Nr. 6 vom 27.
July I7YY.

Den neuen Geßler willst Du bloß durch Witz
bestrafen? —

Umsonst — Denn keine Schaam färbt seine
Wange roth; —

Senator! biedrer Mann — Dir rust ein Patriot:
Weck' die Gesetze auf, wenn die Gesetze

schlafen! —

Inländische Nachrichten.
Auszug eines Briefes aus Zürich vom

17. July.
Seit 8 Tagen hat sich wenig Neues zugetra-

gen; militärische Operationen fielen in unsrer Ge-
gend gar keine vor; an beiden Seiten der Limmat
behaupteten beide Theile ihre vorige Positionen;
von der linken Geese e her rucken die Kaiserlichen
alimahlig vor; sie habew Richtenschwiel und Wä-
denschwiel besezc, und wie ich heute von einem
Bäuern aus der Aue hörte, ist dort ein kleines La-
ger von ohngefähr 1000 Mann, die ihre Vorposten
bis gegen Horgen ausdehnen. Seit lcztem Freytag
ist Hohe,, der von seiner Wunde und Gallcnsieber
wieder genesen ist, abwesend; er reiste nach Ein-
siedeln und Schtvyz; von dem Zweck seiner Reise
weiß man, wie natürlich, nichts Bestimmtes; über-
Haupt beobachten die Oestreicher in Ansehung ihrer
Pläne ein größeres Geheimniß, als die Franzosen,
bei denen man jederzeit ein paar Tage vorher ver-
machen konnte, daß etwas vorfallen werde. Es
heißt allgemein, daß zwischen dem 20. und 24.
ein Corps Russen bei »ns eintreffen werde, zwar,
wie man sagt, nur Infanterie; dieser Zeitpunkt
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